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Dieherrschende Beligion in Polen gerrsch.
ist die romnsch eatholische Audre Kirchen girche.
werden zeduldet.

Die Zahl der Protestanten war in Polen
ehemals so ansehnlich, daß sie in Vereinigung
mit den Altgriechen durch den sogenannten Re
ligionsfrieden 1573 glelche Rechte mit den Ca
tholiken erhielten Beyde Paxrtheyen nannten
sich Nimdentes de religione aber der Name
Dissidenten ist in der Folge nur den Nichtca
tholiken eigen gewo den Mansing auch bald
an sie zu drucken und ihnen allmahlig alle
kirchliche und burgerliche Rechte uu nehmen.
Die Protestanten confoderirten sich gegen die
sen Druck 1766und brachten es mit Hulfe
der eonfoderirten Machte dahin daßihnen
1775 Duldung ihrer Kirchen zugestanden wur
de wobey sie aber vonallen senatorischen
Wurdenausgeschlossen wurden Sie lonnen
indessen zu Landboten erwahlt werden Ge
richtsamter bekleiden u degh

Die eatholische Religion istin Polen noch
mit dem tiefsten berglauben hegleitet Die
Gewalt des Pabstes ist sehr zgros Der Konig
sch ickt ihm eine Obedienz Gesandtschaft bey
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